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VII Aus der ei einer Schwerkranken.) Silvia
hekennt bei dem mpfange der eiligen Sterbeſacramente, daſs ſie
in thren jungen Jahren außer mit ihrem jetzigen Ehemanne Claudius
auch noch mit Ignotus ſündhaften Umgang ge.  ogen habe, welch
letzterer Verkehr nicht ohne Folgen geblieben ſei Da eine Ehe mit
Claudius beſſere Ausſichten bot, ſo machte ſie ihm vor, daſs ⁷ ſie
geſchwängert habe Er ehelichte ſie unter der vor ihr ausgeſprochenen
Bedingung, daſs ETL der ater des anzuhoffenden Kindes ſei Nun
beſteht die Ehe ſchon ſeit Jahren und ſind ihr mehrere Kinder ent
roſſen Auch das außereheli E Kind iſt Qam Leben. Wa  —  —
iſt von dieſer Ehe 3 halten? E Verpflichtungen hat Silvia
dem betrogenen emanne und den ehelichen Kindern gegenüber?

Dieſe Ehe iſt unzweifelhaft giltig. Es könnte hier vielleicht
Irrthum als trennendes Ehehindernis gedacht werden. Cardinal

Rauſcher ſagt in der Anweiſung für geiſtliche Ehegerichte,
„Bei dem walten eines V  V  rrthums, welcher die Perſon de künftigen
Ehegatten betrifft, oder auf die Perſon zurückfällt, wird keine Ein
willigung gegeben, und hiemit auch keine Ehe geſchloſſen Nur der
Irrthum einer Eigenſchaft welcher die einzige Bezeichnung der Perſon
des künftigen Ehegatten iſt, fällt auf die Perſon zurück.“ Der Irrthum
in der Perſon war bei der Eheſchließung im vorliegenden Fall nicht
vorhanden, denn der Bräutigam hat mit jener raut, die eLr vor ſich
3 haben laubte, den Ehecontrac geſchloſſen Ein Irrthum, der auf
die Perſon zurückfällt, iſt nUL jener, der ſich auf eine olche Eigen⸗
ſcha bezieht, durch deren Mangel die Perſon eine andere wird, nicht
mehr jene iſt, mit welcher das an der Ehe geknü werden will
ies trifft in unſerem Falle nicht zu

Claudius e. vor der Verehelichung die Bedingung, daſs er

der Qter des anzuhoffenden Kindes ſei; vielleicht ieg alſo das
impedimentum deficientis conditionis appositae vor? D  1e Be⸗
dingung in dieſem ＋ dem Pfarrer und den beiden Zeugen bei
der Conſenserklärung bekannt gemacht werden müſſen e Anweiſung
ſagt „Bedingungen, welche bei der Erklärung der Einwilligung nicht
ausgedrückt werden, ſind als nicht beigeſetzt 5 betrachten.“ Eine
edingte Eheerklärung kann nur mit ausdrücklicher Erlaubnis de
Biſchofes zugelaſſen werden. In unſerem Falle wäre ES Ehe
f.  ießung nicht gekommen, die Bedingung im Ernſte und M
geſetzmäßiger Weiſe geſtellt worden wäre. Uebrigens gilt auch da  8
eheliche Zuſammenleben ſe ſchon als ein ſtillſchweigendes Verzichten
auf die geſtellte Bedingung.

Hinſichtlich der zweiten rage iſt o zu urtheilen, le über die
Unterſchiebung eines Im Ehebruche erzeugten Kindes Claudia hab
dem Ehemanne gegenüber keine weiteren Verpflichtungen, als daſs
ſie ſich bemüht, ihm in jeder Weiſe eine gute Hausfrau zu ſein und nunrrtdas ihm zugefügte Unrecht nach Möglichkeit gut zu machen Sie iſt
aber nicht chuldig, ihre Irreführung dem Manne zu bekennen, da
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dem einerſeits eine zu große Schädigung ihres Rufes entgegenſtehtund anderſeits das Geſtändnis dem Manne nur großen Schmerz und
Kummer bereiten würde Ein glückliches Zuſammenleben ließe ſichnicht mehr erwarten Der Ehemann würde wünſchen und ſagen Hätteſie mir's doch nicht geſagt Die ehelichen Kinder ſind von ihrerUtter durch Privatgüter, falls ſie deren beſitzt, ſonſt durch großenFleiß, Sparſamkeit, beſondere lebe und Clfriges Gebet chadlos zuhalten, ſoweit dies eben möglich iſt

inz Rupert B I., Spiritual.
III ine Entſcheidung betreffend die ngabevon Verwandtſchafts⸗Graden bei Ehedispenſen.) Voneinem franzöſiſchen Biſchof wurde folgender Fall dem apoſtoliſchenu unterbreitet und Uunt eine Entſcheidung gebetenEs geſchie in Frankreich nich ſelten, daſs Perſonen Iim zweitenGrade erwan. eine Ehe ſchließen und daſs dann die Nachkommenderſelben in der zweiten Generation, E alſo auch wieder Untereinander Im weiten Grade verwandt ſind, ebenſa eine Ehe eingehenwollen. In dief Falle nun haben die Brautleute einen zweifachengemeinſamen amm, nämlich einen entfernteren im vierten Grade

und einen näheren im zweiten Grade Es räg ſich, In welcher Weiſeiſt bei ſolcher Sachlage die Verwandtſchaft anzugeben. In der Beant  2  —
wortung dieſer Frage gehen die Meinungen der Gelehrten auseinander.
Einige meinen, in dieſem Falle beſtehe nur ein einziges Hindernis,nämlich das der Verwandtſchaft Iim zweiten Grade und man habeweiters auf den entfernteren gemeinſamen amm des vierten Grades
nicht mehr zu achten; denn das canoniſche Ie verbietet, daſs manbei Aufzählung der Ehehinderniſſe denſelben Stamm weimal in
Rechnung ziehe Andere hingegen ſagen, außer dem genanntenHindernis des zweiten Grades, in Bezug auf welches überhaupt kein
Zweifel beſtehen kann, beſtehe noch eln doppeltes Ehehindernis des
iertes Grades, welches nothwendigerweiſe, bei ſonſtiger Ungiltigkeitder Ehe, angegeben werden müſſe; eines nämlich, indem man dieLinie des Bräutigams durch den Großvater und die Linie der rau
durch die Großmutter bis gemeinſamen Stamm des viertenGrades hinaufführt; und das zweite, indem die Linie des Bräutigamsdurch die Großmutter und die Linie der Brau durch den Großvaterbis zum gemeinſamen Aamm des vierten Grades gezogen IrdDadur werde auch die0 Regel des canoni
ni verletzt; dieſes verbiete 10 nUul, daf chen Rechtesbeide Linien zugleich durcheine und dieſelbe Perſon gehen, keineswegs aber, daſ ſie urch zweiverſchiedene PerſObnen ler Großvater und Großmutter), E denN der Mitte ſtehenden gemeinſamen Stamm bilden, gezogen werden.
Einige endlich meinen, beide Sentenzen ſeien Tobabe und eS ſeidaher in keinem Falle die Giltigkeit der Ehe In rage geſtellt, ob
man ſich in der Praxis die er Meinung, bei welcher nur Ein


